
NORDWESTSCHWEIZ
MITTWOCH, 31. MAI 2017 INLAND 5

Die Fehler seines Vorgängers will Guy
Parmelin nicht wiederholen: Anders
als Ueli Maurer, der im Mai 2014 mit
seinen Gripen-Kampfjets an der Urne
abstürzte, hat der Waadtländer Vertei-
digungsminister frühzeitig militärische
und politische Experten um sich ge-
schart. Zwei von ihm ins Leben geru-
fene Gremien präsentierten gestern
ihre Schlussberichte: Beide erachten
den Kauf neuer Kampfjets als dringend.
Ansonsten verliere die Schweiz die Fä-
higkeit, ihren Luftraum eigenständig
zu schützen, warnen sie.

Alternativen zum Kauf neuer Kampf-
jets gebe es nicht, sagte Divisionär Claude
Meier, Leiter der Expertengruppe. Droh-
nen oder kleinere Flugzeugflotten im Ge-
genzug für mehr internationale Koopera-
tion kämen nicht infrage. Der Zeitplan
der Armee ist ambitioniert: 2020 soll die
Typenwahl erfolgen, zwei Jahre später
sollen National- und Ständerat über
den Beschaffungskredit befinden. Und
spätestens 2030 soll die neue Kampfjet-
flotte über das Land donnern.

Hürden für Kampfjet-Gegner
Um den Flugzeugkauf nicht zu ge-

fährden, rät die Expertengruppe zum
Verzicht auf eine Volksabstimmung. Die
Kampfjets sollten über das ordentliche
Armeebudget finanziert werden, sagte
Meier. Ein Referendum wäre dann zwar
nicht kategorisch ausgeschlossen, wie
der Ausserrhoder Alt-FDP-Ständerat
Hans Altherr ausführte, der die politi-
sche Begleitgruppe präsidiert. «Das
Parlament könnte entscheiden, den

Beschluss dem fakultativen Referen-
dum zu unterstellen.» Es ist jedoch
nicht dazu gezwungen. Sprich: Wer
den Kauf der Kampfjets verhindern
möchte, müsste dann den ungleich
mühseligeren Weg einer Volksinitiative
beschreiten. Nur schon für deren Lan-
cierung sind mit 100 000 doppelt so
viele Unterschriften nötig wie bei
einem Referendum; und für den Sieg
bräuchte es nicht nur das Volks-,
sondern auch das Ständemehr.

Noch hat der Bundesrat nichts ent-
schieden. Parmelin habe die Berichte
lediglich zur Kenntnis genommen, be-
tonte sein Sprecher gestern. Nach den
Sommerferien wird der Verteidigungs-
minister mit einem Vorschlag an die
Gesamtregierung gelangen, die bis
Ende Jahr erste Entscheide fällen soll.

Parteien wollen Referendum
Trotzdem weckt die Idee, das Stimm-

volk bei der Jetbeschaffung zu umge-
hen, schon jetzt harsche Kritik. Zum ei-
nen wie erwartet bei der Linken: «Bei
einer derart wesentlichen Beschaffung
führt kein Weg an einer Volksabstim-
mung vorbei», sagt die Thurgauer SP-
Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Und
der Zürcher Grüne Balthasar Glättli
ergänzt: «Das Volk muss zwingend
über die Vorlage abstimmen können,
weil das Vertrauen in die Beschaffungs-
kompetenz des Bundes sehr gering ist.»

Zum anderen stellen sich aber auch
prominente freisinnige Sicherheitspoli-
tiker überraschend dezidiert gegen
die Strategie der Armee-Experten: «Ich
ziehe es vor, wenn die Beschaffung
neuer Kampfjets dem Referendum

untersteht», sagt der St. Galler National-
rat Marcel Dobler. «Nur so ist der Pro-
zess sauber und transparent.» Die Be-
völkerung müsse entscheiden dürfen,
ob sie sich eine Armee leisten wolle,
die die Sicherheit des Landes garantie-
ren kann. Noch deutlicher äussert sich
der Zuger FDP-Ständerat Joachim Eder:
«Nur schon die Idee, ein Geschäft am
Volk vorbeimogeln zu wollen, kann als
Zeichen der Schwäche ausgelegt wer-
den.» Der Verdacht der Mauschelei
dürfe gar nicht erst aufkommen.

Zwischen 4 und 14 Milliarden
Darüber, wie teuer die Schweiz die

Sicherheit im Luftraum zu stehen
kommt, herrscht noch alles andere als
Klarheit. Während 22 Gripen-Kampfjets
3,1  Milliarden Franken gekostet hätten,
schlägt die Expertengruppe nun vier
Varianten vor, die allesamt teurer sind.
Allerdings beinhalten sie zusätzlich die
Kosten für ein System für die boden-
gestützte Luftverteidigung (Bodluv). Die
teuerste Option in der Höhe von 15 bis
18 Milliarden Franken sieht den Kauf
von 55 bis 70 Kampfjets samt Boden-
abwehr vor; die günstigste für 5 Milliar-
den Franken 20 Flugzeuge und eine
reduzierte Bodenabwehr. Ohne seine
Präferenzen zu verraten, deutet Altherr
an, dass sich die Schweiz die Luxus-
variante nicht leisten kann. «Die Optio-
nen weisen auf den Spagat zwischen
dem militärisch Wünschenswerten und
dem finanziell Machbaren hin.»

Politiker wollen
Kampfjets an
die Urne bringen

VON DENNIS BÜHLER UND ANNA WANNER

Armee Laut Expertengruppe soll der Kauf
neuer Flugzeuge bis 14 Milliarden kosten

Der letzte F/A-18 wird voraussichtlich 2030 ausgemustert. DOMINIC FAVRE/KEYSTONE

Ist es richtig, dass das Volk
nicht über den Kampfjet ab-
stimmen soll? Stimmen Sie ab.

Herr Steiger, sind Sie überrascht vom
Urteil des Bezirksgerichts Zürich?
Martin Steiger: Nein, ich war selber im
Gerichtssaal und befürchtete schon wäh-
rend der Verhandlung, dass ein solches
Urteil kommen könnte.

Wieso?
Die Richterin befragte den Beschuldigten.
Diesem gelang es sichtbar nicht, sie von
der Glaubwürdigkeit seiner Antworten zu
überzeugen. Beschuldigte können sich
zwar mit dem Gutglaubensbeweis oder
mit dem Wahrheitsbeweis verteidigen.
Die Hürden dafür sind vor vielen Gerich-
ten aber sehr hoch.

Wir hatten schon den Retweet-Fall
eines Journalisten, jetzt den Facebook-
Like-Fall: Dreht sich der Wind bei
der rechtlichen Würdigung von Weiter-
verbreitung von Inhalten im Netz?
Nein, es ist auch nicht der erste Face-
book-Like-Fall in der Schweiz, auch wenn
das jetzt vielerorts so dargestellt wird. Es
gab schon Fälle, die aber mangels Justiz-
öffentlichkeit nicht in den Medien thema-
tisiert wurden. Im Normalfall führen
Ehrverletzungen auf Facebook aber nicht
zu Strafverfahren.

Warum nicht?
Man kann durchaus für seine Äusserun-
gen auf Facebook belangt werden. Ein
Like allein genügt in der Regel aber nicht
für ein Strafverfahren. Ich gehe deshalb
davon aus, dass es sich vorliegend um
einen Einzelfall handelt. Es stellt einen
grossen Aufwand dar, jemanden wegen
einer Ehrverletzung vor Gericht zu zer-
ren. Erwin Kessler und sein Verein gegen
Tierfabriken leisten sich diesen Aufwand
in zahlreichen Verfahren. Wer Kessler
kritisiert, muss mit einer Klage rechnen.
Insofern ist es auch ein Fall Kessler.

Das müssen Sie erklären.
In den meisten Fällen scheuen die Opfer
von Ehrverletzungen den Aufwand für
rechtliche Schritte. Erwin Kessler aber
prozessiert – soweit ersichtlich seit über
20 Jahren – um seinen Ruf und hat viel
Ausdauer. In dieser Zeit konnte er viel
Erfahrung und Fachwissen sammeln. Er
ist eine öffentliche, auch kontroverse
Person und sagt selbst, er müsse provozie-
ren. Dabei geht Kessler selbst immer wie-
der an die Grenzen der Meinungsfreiheit.

Wird sich das Nutzerverhalten
im Netz jetzt ändern?
Möglicherweise führt das Urteil dazu, dass
Nutzerinnen und Nutzer vorsichtiger wer-
den. Und dennoch muss man relativieren:
Ein Like auf Facebook sehen längst nicht
alle Freunde. Auf dem Smartphone wer-
den solche Likes standardmässig über-
haupt nicht angezeigt. Und auf dem Desk-
top nur ein kleiner Teil. Wenn wir von ein
paar hundert Friends auf Facebook ausge-
hen, von denen alle täglich Inhalte liken,
müssten jeden Tag mehrere 1000 Likes
angezeigt werden. Und fast alle Likes sind
vollkommen harmlos und trivial: Ferien-
bilder, Katzenbilder, Selfies. Wer hingegen

beispielsweise ein Gewaltbild likt, muss
damit rechnen, sich strafbar zu machen.
Grundsätzlich gilt auf Facebook: Überle-
gen, was man likt, ohne aber gleich eine
Schere im Kopf zu haben.

Das Gericht hielt fest, dass der
Beschuldigte mit dem Liken eine posi-
tive Wertung wiedergab und weiter-
verbreite. Aber so könnte man auch
das Liken von Trauermeldungen nach
Anschlägen als Unterstützungsbekun-
dung auslegen …
Ein Like ist völlig ambiva-
lent, das stimmt. Was be-
deutet ein Like? Was be-
deutet ein «Haha» oder
«Wow»? Entscheidend ist
immer der Kontext. Der
jeweilige Einzelfall muss
berücksichtigt werden.

Ändert sich etwas dadurch, dass
Facebook nun eine grössere Bandbrei-
te an Symbolen zur Verfügung stellt?
Nein, das ist nicht matchentscheidend.
Der vorliegende Fall stammt ausserdem
aus dem Jahr 2015, damals gab es nur das
ursprüngliche Like. Entscheidend ist
aber sowieso etwas anderes, und zwar
keine Rechtsfrage: Was bedeutet es
sachlich, wenn ich etwas like und andere
meinen Like sehen? Flugzeugabstürze,
Terroranschläge, … ich like es, oder es
wird geteilt: Wie nehmen andere Nutze-
rinnen und Nutzer die Bedeutung solcher
Likes wahr?

Was hat das Urteil weiter für
Auswirkungen?
Man kann faktisch nicht mehr kritisch
über Äusserungen von Erwin Kessler dis-
kutieren. Die zahlreichen Verfahren gegen
Kritiker von Kessler zeigen, dass seine

Äusserungen von vielen Menschen als
antisemitisch oder rassistisch wahrge-
nommen werden. Gleichzeitig steht es
Kessler und seinem Verein gegen Tier-
fabriken aber selbstverständlich frei, den
Rechtsweg zu beschreiten.

Kessler kritisierte unter anderem
mehrmals die «Schächtjuden».
Auch setzt er die Nutztierhaltung mit den
Verbrechen an Menschen im Dritten Reich
gleich. Wer solche Äusserungen für antise-
mitisch oder rassistisch hält, sollte die

entsprechende Debatte
öffentlich führen dürfen.
Kessler nutzt den Rechts-
weg, um zu erreichen,
dass diese Debatte nicht
mehr oder zumindest nur
noch in seinem Sinn ge-
führt werden kann.

Immer wieder wird vonseiten der
Strafverfolger beklagt, dass Facebook
bei der Beschaffung von Informa-
tionen über seine Mitglieder zu
wenig Hand bietet. Hat sich Facebook
mittlerweile gebessert?
In meiner Praxis ist das Problem meistens
nicht, dass Facebook keine Daten liefert,
sondern dass die Staatsanwaltschaft Ehr-
verletzungsfälle nicht an die Hand nimmt
oder sie lange liegen lässt. Für die Opfer
ist es in solchen Fällen frustrierend, zu er-
leben, dass sie keine wirksame Unterstüt-
zung vom Rechtsstaat erhalten. Solche
Erfahrungen zerstören letztlich das Staats-
vertrauen, das für ein geordnetes Zu-
sammenleben in unserer Demokratie
notwendig ist.

VON WILLIAM STERN

«Überlegen beim Liken, aber ohne Schere im Kopf»
Ehrverletzung Das Zürcher
Bezirksgericht verurteilte am
Montag einen Facebook-User
wegen Likes zu einer bedingten
Geldstrafe. Medienrechtsanwalt
Martin Steiger erklärt, warum
wir trotzdem keine Anzeigen-
flut befürchten müssen.

Ein Beitrag von watson.ch

Das Bezirksgericht Zürich hat
am Montag einen Mann, der
den Tierschützer Erwin Kess-
ler verunglimpfte, wegen
mehrfacher übler Nachrede
zu einer bedingten Geldstrafe
von 40 Tagessätzen à 100
Franken verurteilt (wir berich-
teten). Der 45-jährige Mann
bezeichnete Kessler und den
Verein gegen Tierfabriken
Schweiz auf Facebook als
«Antisemiten», «Rassisten»
und «Faschisten». Zudem
markierte er mehrere Face-
book-Beiträge Dritter, die sol-
che Inhalte enthielten, mit
«gefällt mir» und kommen-
tierte und verlinkte je einen
solchen Beitrag. Für das Zür-
cher Bezirksgericht ist klar,
dass die Äusserungen ehrver-
letzend sind. Mit dem Anklicken
des «gefällt mir»-Buttons
habe der Mann die ehrverlet-
zenden Inhalte klar befür-
wortet und sie sich damit zu
eigen gemacht. (SDA)
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URTEIL

Bedingte Strafe
für Facebook-Like

«Möglicherweise
führt das Urteil
dazu, dass Nutzer
vorsichtiger
werden.»


